
  

 

 
 

 

Anlieferung am 
Abfallwirtschaftszentrum Hofstetten 

 

Öffnungszeiten: 
 

Montag - Freitag      08.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr         

Donnerstag        08.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr                                                       

Samstag                   08.00 - 16.00 Uhr                             

 

Anschrift:  Abfallwirtschaftszentrum 

 Westerschondorfer Str. 98 

 86928 Hofstetten 

 

Folgende Stoffe können Sie am Abfallwirtschaftszentrum entsorgen: 

Wertstoffe kostenfreie Annahme 

 Papier, Pappe 

 Metallschrott, z.B. Fahrräder, Werkzeuge, Öfen, Herde (ohne Schamottesteine) 

 Kupfer, Aluminium, z.B. Alu-Fensterrahmen, Kabel, Rohre, Bleche 

 Flachglas, z.B. Fensterglas, Spiegel, Aquarium, kein hitzebeständiges Glas 

 Behälterglas (sortiert in Weißglas, Grünglas, Braunglas) 

 Speisefette und –öle 

 Alttextilien 

 Elektroschrott getrennt nach Elektroweißgeräte, Bildschirmgeräte, Kühlgeräte, sonstige 
Elektrogeräte, z.B. Waschmaschinen, E-Herd, Trockner, Kühlgeräte, Monitore, 
Fernseher, kleine Elektrogeräte 

 Tonerkartuschen und sonstiges Verbrauchsmaterial aus Druckern, CDs, DVDs 

 Leuchtstoffröhren, LEDs und Energiesparlampen, (Glühlampen sind Restmüll) 

 Geräteakkus und –batterien, KFZ-Batterien, Akkus von E-Bikes und E-Scootern 

 Nachtspeicheröfen (vor der Anlieferung unbedingt bei der Abfallberatung informieren) 
 

Grün- und Gartenabfälle (kein Kleintierstreu, kein Katzenstreu) 

Anlieferungen bis zu einer Menge von 5 m3 pro Jahr aus Privathaushalten sind kostenlos. 

Größere Mengen, Wurzelstöcke und Abfälle aus dem Gewerbe und der Landwirtschaft, 

von Kommunen und von Gartenbaubetrieben werden gegen Gebühr angenommen. Diese 

Anlieferungen bitte im Eingangsbereich registrieren lassen. 
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Problemabfälle kostenfreie Annahme in haushaltsüblichen Mengen, max. Gebindegröße 
10 Liter 

 Farben, Lacke, Kleber, Laugen, Säuren, Beizmittel, Rohrreiniger 

 Lösemittel, wie Benzin, Spiritus, Verdünner, Glycerin, Frostschutzmittel 

 Pflanzen- und Holzschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel 

 nicht restentleerte Spraydosen 

 Laborchemikalien, Experimentierkästen, Quecksilber (Thermometer und Schalter) 

 Ölfilter, verölte Putzlappen 

 Leuchtstoffröhren 

 Akkus sowie Batterien aller Art 
 

Dispersionsfarbe (wasserlösliche Wandinnenfarbe) ist kein Problemabfall und damit 

gebührenpflichtig. 

Für Altöl besteht bereits seit 1987 eine Rücknahmepflicht des Handels. Bitte bei Neukauf 

Kassenzettel aufbewahren und Altöl zurückgeben.  

Altholz 

Bitte Altholz getrennt nach Kategorie 1 – 3 und Kategorie 4 anliefern. 

Beispiel für Altholz der Kategorie 1 – 3 Altholz Kategorie 4 

Möbel, wie Schränke, Stühle, Tische, Regale Imprägnierte Hölzer aus Außenbereich 

Spanplatten, Fensterstöcke 

Dielen, Schalungen Außentüren 

Parkett, Laminat ohne Kunststoffanteil Fensterrahmen (ohne Glas) 

Innentüren und Zargen von Innentüren Holzzäune 

Deckenpaneele, imprägnierte Gartenmöbel 

Transportkisten, Paletten aus Holz Palisaden, Pergolen, Gartenhäuser, 
 

Vor der Anlieferung von Telefonmasten, Eisenbahnschwellen oder PCB-haltigem Altholz 

unbedingt die Abfallberatung kontaktieren. 

Sonstige Abfälle  

Diese Abfälle sind kein Sperrmüll und werden nur gegen eine Gebühr angenommen: 

 Baumaterialien aus Renovierungen, wie z.B. Dachpappe, Dämmstoffe, 
Gipskartonplatten, Steinwolle, Tapetenreste, Parkett- und Laminatböden, 

 Baustellenabfälle aus Holz wie z.B. Türen, Türstöcke, Fensterrahmen, Spanplatten, 
Holzfaserplatten. Altfenster bitte auf der Baustelle ausglasen. 

 Große Sportgeräte wie z.B. Boote (Zerkleinerung auf max. 0,8 x 0,8 x 0,8 m 
notwendig) 

 Asbestzementabfälle wie z. B. Eternitplatten (vor der Anlieferung unbedingt über die 
Anlieferungsbedingungen im Internet oder bei der Abfallberatung informieren) 

 Mineralfaserabfälle (vor der Anlieferung unbedingt über die Anlieferungsbedingungen 
im Internet oder bei der Abfallberatung informieren) 

 Hausmüll, Kehricht oder sonstige Abfälle, die zwar in größeren Mengen anfallen, aber 
aufgrund ihrer Größe problemlos in die Mülltonne passen. 
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Genauere Informationen über die Entsorgung von Bauabfällen finden Sie auch auf 

unserem Merkblatt zur Bauabfallentsorgung im Internet. 

 

Sperrmüll 

Sperrmüll kann in haushaltsüblichen Mengen kostenlos abgegeben werden. 
 

Bitte unbedingt beachten: 
 

Sperrmüll sind Gegenstände aus Haushalten, die zu sperrig oder zu schwer für die 

Mülltonne sind. Dazu zählen jedoch keine Abfälle, die nur in sehr großen Mengen 

anfallen oder Hausmüll, der z. B. in Säcken oder Kartons verpackt ist. Auch Bauabfälle 

bzw. Abfälle aus Wohnungsrenovierungen zählen nicht zum Sperrmüll. 
 

Beispiele für Sperrmüll sind: 
 

Sperrmüll aus Holz, wie z.B.  

 Schränke, Stühle,  

 Bettgestelle 

 Lattenrost 

 Holzregal 

 Sonstige Möbelteile aus Holz oder Pressspan 
 

Sonstiger Sperrmüll, wie z.B. 

 Matratzen 

 Federbetten 

 Koffer 

 Teppiche 

 Möbelteile aus Kunststoff 

 Ski, Surfbretter 
 

Sämtliche Sperrmüllteile sind ohne jeglichen Inhalt anzuliefern. 

Von der Entsorgung am Abfallwirtschaftszentrum ausgeschlossen sind folgende 
Abfälle 

 Autowracks, Fahrzeuge in Teilen, Altreifen:  
Diese Abfälle müssen über private Entsorgungsbetriebe entsorgt werden.  

 Bodenaushub: 
Der Landkreis bietet keine Entsorgung für Bodenaushub an. Lässt sich der Aushub 
nicht anderweitig auf dem Grundstück einsetzen, muss er über eine private Firma 
entsorgt werden.  

 

 

 

 

 



Seite 4 von 4 

Gebühren: 

 

 Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbemüll                   325,00 €/t, mind. 13,00 € 
 

 Bauschutt, Porenbeton, Baustoffe auf            200,00 €/t, mind. 8,00 € 
Gipsbasis 
  

 Asbestzementabfälle                       290,00 €/t, mind. 11,60 € 
 

 Mineralfaserabfälle, z.B. Glaswolle             430,00 €/t, mind. 17,20 € 
 

 Altholz, wie z.B. Spanplatten, Bretter, Fensterrahmen, Türen  95,00 €/t, mind. 3,80 € 
Türstöcke 
 

Bei Kleinmengen bis zu 40 kg wird immer die Mindestgebühr fällig. Bei gemischten 

Anlieferungen bis zu insgesamt 40 kg wird nur einmal die höchste Mindestgebühr 

fällig. Eine Entsorgung über die Restmülltonne ist für Kleinmengen oft günstiger. 

 

Bitte unbedingt beachten: 

 Liefern Sie Wertstoffe, Sperrmüll und Restmüll so an, dass Sie die Abfälle getrennt 
abgeladen und ggf. verwogen werden können. 

 Wer nur Wertstoffe, Sperrmüll oder Grün- und Gartenabfälle anliefert, muss das 
Fahrzeug bei der Anlieferung nicht wiegen lassen. 

 Ist eine Verwiegung notwendig, halten Sie auf der PKW-Waage und gehen dann zum 
Schalter. 

 Achten Sie beim Abladen auf die Beschilderung der Container. 

 Bitte sortieren Sie die Wertstoffe selbst in die entsprechenden Container. 

 Das Personal ist nicht dazu verpflichtet, beim Abladen zu helfen. 

 Nur Wertstoffe, Sperrmüll sowie Grün- und Gartenabfälle können kostenfrei angeliefert 
werden. Alle anderen Abfälle werden nur gegen Gebühr angenommen.  

 Nach dem Entladen bitte nochmals auf die Waage fahren, Sie erhalten einen 
Lieferschein als Beleg für die Anlieferung. 

Weitere Fragen richten Sie bitte an:  

Abfallberatung Landratsamt   

Tel.:  08191 / 129-1481 

abfallberatung@lra-ll.bayern.de 

 

Viele ausführliche Informationen erhalten Sie auch unter:  

www.abfallberatung-landsberg.de 
 

Stand: Januar 2026 

mailto:abfallberatung@lra-ll.bayern.de
http://www.abfallberatung-landsberg.de/

